
 

Infobrief Eltern und Schüler – Schulbeginn nach den Osterferien 

 

         Furtwangen, 14. April 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ab 19. April 2021 findet der Unterricht wie folgt statt: 

Im Gymnasium haben die Klassen 5 bis 10 wochenweise Wechselunterricht. In der Kursstufe hat die 
Jahrgangsstufe 1 Präsenz- und die Jahrgangsstufe 2 Fernunterricht. In der Realschule haben die 
Klassen 5 bis 9 wochenweise Wechselunterricht. Die Klasse 10 bzw. die Abschlussschüler*innen aus 
Klasse 9 haben Präsenzunterricht. Die Gruppeneinteilung (A- und B-Woche) wird in beiden 
Schularten von den Klassenlehrern*innen vorgenommen. 

 

Schnelltestung an Schulen 

Wie bereits angekündigt, werden bei einer Inzidenz von >100 im Landkreis an den Schulen 
Schnelltestungen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um das Produkt „Hotgen Coronavirus (2019-
nCov)-Antigentest“. Die Testungen werden von den Schülern*innen unter Anleitung der Lehrkräfte 
durchgeführt. Wie genau diese ablaufen, kann über ein Anleitungsvideo erfahren werden, welches 
auf unserer Homepage verlinkt ist.  

Getestet wird jeweils montags und donnerstags in der ersten Stunde.  Am Montag, den 19. April bzw. 
26. April benötigen wir dazu Ihre Einverständniserklärung. Liegt diese nicht vor, darf keine Testung 
durchgeführt werden. Da die Testungen aber Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme am 
Präsenzunterricht sind, müssen wir das Kind dann nach Hause schicken. Wenn Sie von vorne herein 
gegen eine Testung sind, verständigen Sie die Schule und Ihr Kind bleibt zuhause. Über den Ablauf 
des Wechselunterrichts wurden Sie im vorangegangenen Schreiben informiert.  

Die Einverständnisverklärung und das dazugehörige Informationsmaterial finden Sie gleichfalls auf 
unserer Homepage. Die Schule dokumentiert die Anzahl der Einwilligungen und Anzahl der negativen 
und positiven Testungen ohne Angaben von persönlichen Daten. Im Falle einer positiven Testung 
allerdings müssen wir die personenbezogenen Daten an das Gesundheitsamt weitergeben. Dort wird 
über die weitere Vorgehensweise entschieden. Im vorliegenden Fall müssen wir die Schüler*innen 
aus dem Unterricht nehmen und nach Hause schicken. Ich verweise auf die Einverständniserklärung, 
auf welcher auch bestätigt werden kann, ob ihr Kind alleine nach Hause geschickt werden darf.  

Wir werden vor der Durchführung der Testung die Schüler*innen deutlich darauf hinweisen, dass ein 
vorliegend positives Ergebnis noch kein Grund zur Beunruhigung darstellt, sondern nur ein Hinweis 
darauf ist, dass eine weitere PCR-Testung beim Hausarzt oder im Testzentrum erfolgen muss.  

Spezielle Hinweise für die Klasse 5 am Montag und Klasse 9 am Donnerstag: Die ersten beiden 
Stunden findet laut Stundenplan Unterricht in den Ethik- bzw. Religionsgruppen statt. Die Klassen 
treffen sich aber zuerst im Klassenverband. Ein Fachlehrkraft wird dort die Testung anleiten. 
Anschließend gehen die Schüler*innen in Ihre jeweiligen Fachgruppen. 



 

Schüler*innen, die zu einer Abschlussprüfung oder zu einer zwingend notwendigen 
Leistungsfeststellung außerhalb des Wechselunterrichts in die Schule kommen, sind von der 
Testpflicht befreit. 

Bitte lesen Sie die Elterninformation des Kultusministeriums, welche auf unserer Homepage verlinkt 
ist, sorgfältig durch. 

 

Weitere Informationen zum Ablauf 

Da die beiden Schularten aufgrund der Sanierungsmaßnahmen räumlich getrennt sind, wird für den 
Unterricht, in welchem beide Schularten zusammenkommen (Ethik, ev. Religion und Bläserklasse) 
und für den Unterricht, für den ein Standortwechsel notwendig ist (Technik und AES), ein 
Pendelverkehr angeboten. Die Haltestellen sind an der Kreuzung Ilbenstraße / B500 
(Rettungszentrum) und am OHG. Sie finden den Sonderfahrplan gleichfalls auf der Homepage 
verlinkt. Außerhalb des Sonderfahrplans können die Schüler*innen mit den regulären Buslinien die 
unterschiedlichen Gebäude erreichen.  

Für die Verpflegung wird weiterhin der Pausenverkauf angeboten. Das bisher angebotene 
Mittagessen wird ab dem 26. April 2021 bis zum Ende des Schuljahres ausgesetzt. Es kann aber 
stattdessen ein Lunchpaket bestellt werden. Sofern Sie dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen, 
sorgen Sie für die Verpflegung Ihrer Kinder.  

Die Hausaufgabenbetreuung und die Arbeitsgemeinschaften entfallen. Eine Ausnahme bildet die 
Informatik-AG, weil diese nur aus Schülern einer Klasse 10 Gymnasium besteht und bezogen auf die 
Kursstufe weitere Möglichkeiten für das Abitur eröffnet. Der Förderunterricht findet im 
Distanzunterricht statt.  

Nach Rücksprache mit der Polizei darf ich darauf hinweisen, dass bei der Anfahrt zur Ilbenstraße auf 
der rechten Seite Halteverbot besteht. Wenn Sie auf der gegenüberliegenden Seite parken, müssen 
Ihre Kinder eine schnell befahrene Straße überqueren. Die Parkplätze sind knapp und stehen den 
Lehrkräften aus drei Schulen zur Verfügung. Kurzum: Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto zum 
Standort Gymnasium Ilbenstraße bringen, erweist sich die Lage als schwierig. Wir empfehlen 
deshalb, entferntere Haltemöglichkeiten zu suchen und die Kinder den restlichen Weg zu Fuß gehen 
zu lassen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Schulleiter      Stellv. Schulleiter, Rektor der Realschule 

 


